
360 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

( , 

Bericht' 

,~es Finariz;.. und Budgetausschusses " 

iiber die, Regierungsvorlage (150 'der Bei
lagen): Bundesgesetz über Maßnahmen auf 
dem gebiete des, Bewertungsrechtes (Bewer-

tungsgesetz-Novelle .1970) 
und' 

über den Antrag d;r Abg~o~dnetenDoktor 
Haider und Genossen betreffend die 
Schaffung eines Bl,tndesgesetzes, mit dem das 
Bewertungsgesetz . J 255 neuerlich abgeändert 

" ' , ' , wird(17/A):' 

Am, 3, Juni ·1970 habe~ die Abgeordneten 
Dr. Hai d e t uridGenossenden obgenannten 
Initiativantrag im Nationalrat eingebracht und 
folgendermaßen begründet: 

, , 

'"Die durch Bundesgesetz vom 23. Oktober 
1968, BGBl: Nr. 393, über eine Verschiebung des 
Hiuptfeststellungszeitpunktes 'der Einheitswerte 
angeordnete Hauptfeststellung der Einheitswerte 
des land:" und forstwirtschaftlichen Vermögens 
zum 1. Jänner 1970 macht es erforderlich, ver
schiedene Bestimmungen des Bewertungsgesetzes 
neu zu fassen. Die Hauptfeststellung der Ein
heitswerte des Grundvermögens ist auf Grund des 
genannten Gesetzes erst zum 1. Jänner 1973 vor-
zunehmen. -

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht ferner 
verschiedene Knderungen einzelner Bestimmun
gen des Bewertungsgesetzes vor, die sich auf 
Grund der wirtschaftlichen Entwicklung als not
wendig erweisen, ,da eine Reihe von Bestimmun
gen des Bewertungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 148/ 
1955, in der Fassung der Bewertungsgesetznovelle 
vom 19. Juni 1963, BGBL Nr. 145/1963, und der 
Bewertungsgesetznovelle 1965 vom 30. Juni 1965, 
BGBL Nr. 181/1965, nicht mehr den Gegeben
heiten entsprechen und ,zum Teil zu wirtschaft
lich untragbaren Konsequenzen ~ühren. 

Insbesondere wird hiebei auch der Entschlie
ßung des Nationalrates vom 29. Juni 1965 (805 
der Beilagen zu den steno graph ischen Protokollen 

des Natio~alrates X. GP.) Rechnung getragen und 
eine Neuregelung ,der Bewertung bebauter 
Grundstücke vorgenommen. , 

, , 

In der Praxis haben sich die Methoden des 
Bewertun,gsgesetzes in der Regel durchaus be
währt und können als eingespielt gelten, aller
dings sollte durch ein 'breiteres Band von Ab
schlägen etc. eine größere Anpassrungsfähigkeit 
der Bewertung, zum Beispiel anden Ertragswert, 
erreicht werden. pie Institution der, Einheits
werte, die sicherlich mir als Hilfswerte gelten 
können, soll grundsätzlich beibehalten werden." 

Der' Finanz- uri!i Budgetausschuß hat diesen 
Initiativantrag in seiner Sitzung a~ 7. Juli 197-0 
erstm:\ls in Verha,ndlung genommen. Nach 'einer 
Debatte, an der sich außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten DDr. Pi t te l' man n, Dok
tor Hai d ci! r; Me 1 t er. und ~ a n d ril eie rso
wie Bundesminister für Finanzen Doktor 
A n d r öse h beteiligten; wurde beschlossen, zur 
gf,Ündlichen Vorberatung , des Gesetzentwurfes 
einen Unterausschuß einzusetzen. Dem Unter
ausschuß gehörten die Abgeordneten Doktor 
Ba s set t i, Dr. Hai der, J u n g wir t h, 
L a n d man n, P et e r, San dm eie r, Doktor 
T u Il, W e i k h art und Wie I a n d n e r an. 
Dieser Unterausschuß trat nach seiner Konstitu
ierung erstmals am 20. Oktober 1970 zu einer 
Beratung zusammen. Da aber am gleichen Tage 
auch von der Bundesregierung der Entwurf einer 
Bewertungsgesetz-Novelle 1970 im Nationalrat 
eingebracht wurde, beschloß der Unterausschuß, 
die Zuweisung dieser Regierungsvorlage an den 
Finanz- und Budgetausschuß abzuwarten:. 

Die Einbringung der erwahnten Regierungs
vorlage entsprach dem Wunsche des Finanz- un~ 
Budgetausschusses. Anläßlich der Beratung des 
Antrages 17/ A wurde nämlich angeregt, daß das 
Bundesministerium für Finanzen einen Gesetz
entwurf zur Abänderung des Bewertungsgesetzes 
1955 ausarbeite und zur Begutachtung versende, 
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2 360 der Beilagen 

um den Zur Begutachtung berufenen Stellen die der auch wesentliche Zielsetzungen -des Initiativ
Möglichkeit zu geben, Einwendungen oder An-antrages 17/A beinhaltete. An der Debatte, die 
regungen vorzubringen. Eine Anzahl von zunächst Fragen der Vorgangsweise, dann aber 
~nderungswünschen ist allerdings in der ange- die zur Beratung gestandenen Gesetzesformulie
führten Regierungsvorlage nicht berücksichtigt, rungen betraf, beteiligten sich außer dem Be
da ihr Einbau in das Bewertungsgesetz aus bud- richterstatter und dem Obmann-Stellvertreter 
getären oder rechtlichen Erwägungen seitens der des Ausschusses die folgenden Abgeordneten: 
Bundesregierung abgelehnt wurde. DDr. Neu n e r, Dr. Tu 11, DDr. Pi °t t e r-

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den von man n, L a n cl man n, Mi n k 0 w i t s c h, Dok
der Bundesregierung ausgearbeiteten Gesetzent- tor Kor e n, J u n g wir t h, Wie 1 a n d n e r, 
wurf erstmals am 27. Oktober 1970 in Verhand- S k r i te k, K ern und Dr. B r 0 e s i g k e. Auch 
lung genommen. Es wurde beschlossen, mit der Bundesminister für Finanzen Dr. An d r 0 s c h 
gründlichen Vorberatung den selben Unteraus- ergriff das Wort. . 
schuß zu beauftragen, der bereits am 7. J.uli 1970 Nach Beendigung der Debatte wurde die Re
zur Vorberatung des Antrages 17/A gewählt gierungsvorlage unter Berücksichtigung des er
worden war. Gleichzeitig wurde dem Unteraus- wähnten Abänderungsantrages der kbgeordneten 
schuß, dem nunmehr an Stelle des ausgeschiedenen Dr. Hai der, Dr. B r 0 es i g k e, DDr. N e.u
Abgeordneten Dr. _ B ass e t ti der Abgeordnete n e r und Genossen in namentlicher Abstimmung 
DDr. Neu n e r und an Stelle des Abgeordneten vom Ausschuß mit Stimmenmehrheit angenom
Pet e r der Abgeordnete Dr. B r 0 e si g k e an- men, wodurch auch der Initiativantrag 17 / Aals 
gehörte, eine Frist zur Berichterstattung bis erledigt anzusehen ist. . 
30. November 1970 gesetzt. An Stelle des Abg. "Dafür" stimmten ,die Abgeo~dneten: 
Sand m eie r nahm in weiterer Folge Abg. 
Dr. Spannocchi an den Beratungen des DDr. Neuner,Dr. Hauser, Brandstät-

ch I d t e r, M i n k 0 w i t s eh, Mac h u n z e, Doktor Unterauss usses tei . In er Sitzung des Finanz-
und _ Budgetausschusses vom 4. Dezember 1970, Kor e n, Dr. Hai de r, La n dm a n n, S t e i-
in welcher für den Unterausschuß Abgeordneter ne r, K ern, Dr. Mo se r, We den i g, SU p~ 

11 d P an, Dr. Sp a n n 0 c chi und . Dr. B r 0 e-Dr. Tu sowie· ie Albgeordneten DDr. N e u- . 
d · s i g k e. "Dagegen" stimmten die Abgeordneten: ri e run Dr. Hai d.e r das Wort ergriffen, 

wurde diese Frist bis 31. Jänner 1971 erstreckt. J u n g wir t h, W i n d St ei g, La n c, Hanna 
Am 11. Feber .1971 erfolgte eine weitere Frist- Hag e r, Maria Met z k e r, 0 r t n e r, 
erstreckung bis 1. März 1971. . DDr. Pi t t. e r man. n, Josef S chI ag e r, S k r i-

te k, T roll, Dr. Tu lrl, Lu k a s, Wie I i1 n d-
In der Sitzung des Finanz- und Budgetaus- n e rund Ro b a k. -

sd:lusses am 4. März 1971 konnte der Unter-
aussChuß noch keinen abschließenden Bericht vor- Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz
legen.~Der Ausschuß nahm daher selbst die Be- und Budgetausschuß den An. t rag, der Natio
ratung der Vorlagen auf. Der Debatte wurde der nalrat wolle dem von der Bundesregierung vor
von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzent- gelegten Gesetzentwurf (150 Jer Beilagen) mit 
wurf zugrundegelegt. Zu diesem Gesetzentwurf den an g e sc h 1055 e n e n Ab ä nd e r u n
brachten die Abgeor,dneten Dr. Hai der, Dok- gen die vel'fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
tor B r o,e s i.g k e, DDr. Neu n e r und Genos
sen· einen umfangreichen Abänderungsantrag ein, 

Landmann 
Berichterstatter 

Wien, am 4. März 1971 

Dr. Haider 
Obmannstellvertreter 

'j. 
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). 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 150 der Beilagen 

1. Art. I Z. 1, 2 und 3 der ~egierungsvorlage 
haben zu lauten: 

,,1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

,(2) Die Bestimmungen des zweiten TeiIes die
ses Bundesgesetzes (§§ 18 bis 79) gelten für die 
Vermögensteuer, die Stempel- und Rechtsgebüh
ren sowie - mit Ausnahme der §§ 69 und 70 -
für die Erbschaftssteuer; der erste Abschnitt des 
zweiten Teiles (§§ 19 bis 68) gilt nach näherer 
Regelung durch die in Betracht kommenden Ge
setze· auch für die Grundsteuer, die Gewerbe
steuer, die Grunderwerbsteuer und für die Bei
träge. ~ach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz.' 

2. Der. Abs. 2 des § 12 ist zu streichen. 

3. § 13 Abs. 2 und 3 haben zu lauten: 
,(2) Für Aktien, für Anteile an Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung und für Genußscheine 
ist, soweit sie im Inland keinen Kurswert haben, 
der gemeine Wert maßgebend (§§ 10, 75 a). 
. (3) Ist der gemeine Wert einer Anzahl von An
teilen an einer Gesellschaft, die einer Person ge
hören, infolge besonderer Umstände höher (zum 
Beispiel weil die Höhe ,der Beteiligung die Be
herrschung 'der Gesellschaft ermöglicht) oder 
niedriger (zum Bei~piel weil Bindungen vorhan
den sind, die die freie Veräußerung der Anteile 
hindern) als der Wert, der sich auf Grund der 
Kurswerte (Abs. 1) oder der ,gemeinen Werte 
(Abs. 2) für die einzelnen Anteile insgesamt er
gibt, so ist der gemeine Wert der Beteiligung 
maßgebend.' ~' 

2. Art. I Z. 1 ,der Regierungsvorlo3ige erhält die 
Bezeichnung Z. 4. 

3. Art .. I Z. 2 der Regierungsvorlage erhält die 
Bezeichnung Z. 5, wobei in der letzten Zeile des 
§ 15 Abs.' 4 da,s Wort "Fünffach~" ,durch das 
Wort "Dreifaclie" zu ,ersetzen ist. 

4. Art. I Z. 3 ,der Regierung~orTa,ge erhält die 
Bezeichnung Z. 6, wobei in der Z. 12 des § 16 
Abs. 2 ,Lie Worte "das 2fame" durch die Worte 
",das lfame" zu ersetzen sind. 

5. Im Art. laer Regierungsvorlag.e erhalten 
die bisherigen Z. 4, 5 und 7 ,die neue Bezeichnung 
Z. 7, 8 und 10. 

6. Die bisherige Ziffer 6 :der Regierungsvorlage 
erhält die Bezeichnung Z. 9 und hat zu lauten: 

,,9, § 21 Albs. 1, 2 ,und 3 haben zu la.uten: 

,(1) Der Einiheitswert wird neu festgestellt, 
1. wenn der 'g.emäß § 25 ahgerundete Wert, der 

sich für den Bcgmn eines Kalenderjahres ergibt, 
a) bei ,den wirtschaftlichen Einheitendesl:and

und forstwirtsch·aftlichen Vermögens sowie 
bei den Betriebsgrundstü<ken, die losgelöst 
von ihl'er Zugehörigkeit Z'll einem Betriebsc 
vermögen einen land- ,und forstwirtsmaft
lichen Betrieb bilden würden (§ 60 Abs. i 
Z. 2), entweder um mehr als ein Zwanzig
stel, mindestens aber um 2000 S oder um 
mehr als 50.000 S, .' 

b) bei den übrigen wi,rtschaftIichen f!inheiten 
und Untereinheiten ,des Grundbesitzes ent
weder um mehr als ein Zehntel; mindestens 
aber um 2000 S oder um mehr als 
100.000S, 

c) bei einem gewel"biichen Betrieb oder einer 
Gewerheberechtligung (§61) entweder um 
mehr als ein Fünftel, mindestens aber um 
50.000 S oder 1Jl1l1 mehr a,ls 1,000.000 S von 
,dem zum letzten Feststellulligszeitpunkt 
f.estgestel1ten Einheitswert ahweicht (Wert~ 
fortschreibung) oder . 

2. wenn die Art ·des Bewertun:gsgegenscimdes 
von der zuletzt im Einheitswertbescheid festge
stellten Art abweicht (Artfortschreibung). 

2 
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4 360 der Beilagen 

(2) Die im Albs. 1 Z. 1 festgesetzten Wert- I Betriebsmitteln. Als normaler Bestand an um-
grenzen sin·d nicht zu beachten, wenn hufenden Betriehsmitteln gih ein solcher, der 

1. für einen Teil des Bewertull'<>s'<Tegenstandes Zur Fortführung des Betriebes bis zum Beginn 
·ein Grund für eine Aibg.abenbefreiung ein- der .nächsten. Ern~e~rfor:der1ich .ist .. Bei sei~er 
tritt oder wegfäHt oder Ermittlung SInd dl'e In dieser Zelt ·e1ngehenden 

2. bei einem 'gewerblichen Betritfu die steuer- Einna~me~ u~·d aufz,uwen~enden Badohne. nicht 
lliche Zurechnung ,eä'ndert wird. zu .berücksl~htlgen. Als Begl1~n d.er Ernte gl.!t der 

g Zeitpunkt, an dem der Betrlebsmhalber bel ord-
(3) Fällt eine wirtschafvliche E~nheit oder Un- nungsgemäßer Wirtschaftsführung früheste,ns die 

tereinheit, für die 'ein Einheitswert bereits fest- Möglichkeit hat, Erzeugnisse der Ernte in nen
,gestellt i'st, weg oder ist gemäß § 25 ein Einhcits- nenswertem Umfang zu v.eräußern, 
wert nicht mehr festzusteHen oder tritt für den 6 H 1 d B ch H I . 
. ganzen S. teuergegenstand eine Steuerbefreiung S.· dO zu§ng

1
s- Aunb' l,ez

Z
ugs

l
re

d
te Avonl °3Z 1m 

. . d E· h . f d W N 11 mne ·es I s. . ,er nage zur ·em, so 1st ,er In ettswert aUi ,en ert u K d ch d B d· 13 F 
fortzuschreiben: " un ma ung er un esreglerung vom .. e-

bruar 1951, BGBL Nr. 103; solche Rechte smd 
beim Berechügten sonstiges Vermögen (§ 69) und 

7. Art. I der Regierungsvorlageerhäh folgende beim Verpflichteten nur bei der Ermitdung des 
neue Z. 11: Gesamtvermögens (Inhnds,vermögens) zu be

,,11. § 28 hat zu lauten: 

,§ 28. G run d be s i t Z, des sen Er h a 1-
tung Im öffentllichen Interesse 

1 i egt 

Einheitswerte für Grun,dibesrtz, dessen Erhal
tung wegen seiner Bedeutung für Kunst, Ge
schichte oder· Wissenschaft im öffentlidlen In
teresse liegt, in~besondlere unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude, sind mit 30 v. H. de's an s,ich 
maßgebenden Wertes festzustelten, wenn die 
durch'schnittlichen Erhahungskosten die erzielten 
Einnahmen und ~onstigen Vorteile übersteigen: " 

8. Im Art. I der Regierungsvorla.ge hat die 
Z. 12 zu lauten: 

,,12. § 30 hat ,zu lauten: 

,§ 30 •. Beg r i f f cl e s I a n ,d wir t s c h a f t
lich·en Vermö'gens 

(1) Zum ianclwirtsdlaftlichen Vermögen gehö
lI."en aUe Teile (insbesondere Grund und Boden, 
Gebäude, stehende und umTaufende Betriebsmit
tel, Nebenhet1"iebe und Sonderkul'turen) einer 
wirtschaftlich,en Einheit, die ·dauernd' einem land
wirtschaftlichen Hauptzweck dient (lan,dwirt
schaftlicher Betrieb). 

(2) Als TeiIed.es landwirtschaftlichen Betriebes 
gelten nicht 

1. Zahlungsmittel, Gddforderungen und Wert
papiere, 

2. Geldschu:J:den, 

3. Gebäude oder Räume des Gebä'U'des, die 
zu ,eigenen gewerblich.en Zwecken des Betriebs
inhahers verwendet weroden, zu gewerbhlchen 
oder Wohnzwecken v,ermietet sind oder sonstigen 
hetriebsfremden Zwecken dienen, 

4.d.erden Vellgl'eichswert übersteigende Teil 
des Wohnunogswertes gemäß § 33 Albs. 2, 

5. ein über iden normalen 'B·estan'd hinaus
gehender Bestand (üherbestand) an umlaufend:en 

rücksichtigen. 

(3) Die Zucht oder ,das Ha,lten von Tieren gilt 
als iandwirtschaf.tlicher Betrieb, we'nn zur Tier
zucht od'er Tierhahung überwiegend' Erzeugnisse 
verwendet wer.d!:m,die im eigenen landwirt
schaftlichen Betrlieb gewonnen worden sind. 

(4) Abweichend von den Bestimmungen des 
Abs. 3 ,gelten die von ,einer Landwirtschaftskam
mer anerkannten Geflügelherdhuchzuchtbetriebe 
und Geflügelvermehrungszumtlbetri-ebe auch 
dann ·als la,ndwircschaftliche Betriebe, wenn zur 
Geflügelz,ucht überwiegend Erzeugnisse verwen
det werden, ,die nich't im ei,genen landwirtschaft
lichen Betrieb gewonnen worden sind. 

(5) Alos 'landwirtschaftlicher Neben'betrieb gilt 
ein Betrieb, der dem landwirtschaftlichen Haupt
betri,eb zudienen besllimmt ist. 

(6) Tierzumtfbetriebe, Viehmästereien, Geflü
gelfarmen und ähnlliche Betriebe, in denen zur 
Zumt und Hahung ,der im Abs. 8 genannten 
Tiel"e überwiCigend Erzeugrtisse verwendet wer
den, die n'icht im eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb gewonnen wor·dlen sind, gelten auch d.anri 
als Nebenhetriebe, wenn hezogen ·auf die redu
zierte hndwirtschaftliche Nutzfläche dieser Be
triebe (AbtS. 7) 

für ,die ersten 5 Hektar nicht mehr als 8, 
für die nächst1en 5 Hektar nicht mehr als 6, 
für die nächsten 10 Hektar nicht mehr als 3, 
für die nächsten 20 Hektar nicht mehr :als 

2 Vieheittheiten (.Nbs. 8) und für die restl'ime 
redu1lierte landwirtschaftliche Nutzfläche nicht 
mehr als 1 Vieheinheit je Hektar im Wirt
schaftsjahr durchschnittlich ,erzeugt oder gehalten 
wel'den. Wird jedoch dieser Hömstihestandnach
haltig üherschritten, so ist hinsichtlich des ge
samten Tierbestandes das Vorliegen eines ge
werblichen, Betriebes anzunehmen. Für ,di.e An
zahl der zulässigen Vieheinheiten und für die 
Ermittlung der ·reduzierten landwirtschaftlich·en 
Nutlzfläche ~'st ,das Gesamtausmaß der vom Be-
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trieb aus bewirtschafteren Flächen maßgebend'; 10. Im Art. I der Regierungs,vorlage sind fol-
zugepachtete F,lächen sind miteinzübeziehen, ver- gende Z. 14 a und 14 beinzufügen: 

pachtete auszuschli,eßen, ,,14 a.§ 41 hat zu lauten: 

(7) Gehören zur hewirtschaft'eten Fläche eines 
landwirtsch'aftlichen Betriebes Hutweiden, Streu
wies {in, Alpen oder Ber.gmähder, so sind bei 
Anwendung ,des Abs. 6 die Flächehausmaße der 
Hutweiden und der Snreuwiesen auf ein Dritt:el, 
jene der Alpen ulid Bergrnähder auf ein Fünftel 
zu reduzieren. Die 'so ermittelte Fläche ist die 
reduzierte < 1andwirts·chQlftliche Nutzfläche des 
landwirtschafüich,en Betriebes. 

,(8) Die Vieheinheiten werden nach ,dem zur 
Erreichung' de's P,roduktionszie.!es emorderTichen 
Futterbedarf bestimmt. Für die Umred1hung der 
Tierbestände in Vieheinheiten (VE) gilt folgen
der SchI üs~el: 

PEer,de: 

Fohl~n his ein Jahr .............. 0'40 VE 

Jungpferde his ,drei Jahre ........ 0'70 VE 

Pferde über drei Jahre. . . . . . . . . ... 1'00 VE 

Rind v i eh: 

Kä}her ................. : ....... 0'15 VE 

Jungvieh drei Monate bis ei~ Jahr. 0'40 VE 
JUng~ieh 'ein ,blis ~wei Jahre .... ' .. 0'70 VE 
Rinder, üb~r zwei Jahre .......... 1'00 VE 

Einsteller ~<...................... 0'50 VE 

S c h a f 'e u n -cl Z i e ge n: 

Lämmer und Kitze .............. ' 0'05 V'E 

Schafe und Zi'egen über ein, Jahr 0'10 VE 

Schweine: 

Ferkel ....... ~ .... , ............ . 0'02 VE 
Läuf,er ........................ . 0'08 VE 
Mastschweine .................. ; 0'15 ViE 
Zuchtschweine ................. . 0'30 V.E 

Geflü'gel: 

Junghennen .................... 0'002 VE 

Jungmasthühner ' ................ : 0'002 VE 

Legehennen und Zuchthühne'r ein-
schTieß.Iich einer normalen Na'ch-
zucht .......... : ......... ".. 0'02 VE 

Mastenten ..... , ... :............ 0'003 VE 

Mastgäns'e und Mastputen ........ 0'006 ViE 
Zuchtenten, Zuchtgänse und Zuch\:-

puten ,einschließlich einer norma-
len Nachzucht ................ " 0:04 VE'" 

9.' Im Art. I ,der Regierungsvorlage erhalten 
die bisherigen Z. 9, 10, 11, 12 und 13 die Be
zeichnung Z. 13, 14, 15, 16 und 17. 

,§ 41. Bewertungsheir'at 

(1) Der Bundesminister für Finanzen hat zur 
Sicherung einer wirksamen Durchführung' der 
Vorschriften der §§ 34 und 36 einen Bewertungs-' 
beirat zu bilden. 

(2) Dem Bewertungsheirat gehören an: 
1. ein vom Bundesminist~r fUr Finanzen be

auftragt~r rechtskundiger Bundesheamter als V9r
sitzender und ein Beamter des höheren Boden~ 
schätzungs dienstes für die technischen Bela,ng~ 
des Bewertungsbeirates; 

2. zwei Landesheamte als Vertreter der Bun-' 
desländer; der Bundesminister für Fiu'anzen be-' 
stimmt die Bundesländer, welche die Vertreter 
entsenden; 

3. sechs unter Bedachtnahme auf den Vorschlag 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts
kammern österreichs im EinverQehmen mit deni 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herufene Mitglieder, die Landwirte sind, oder, 
ohne die Landwirtschaft auszuühen, üher ein
gehende Sachkenntnis auf dem Gebiete derLa~d
wirtschaft verfügen. Hievon müssen mindestens 
zwei Mitglieder Landwirte sein, deren landwirt
schaftlicher Betrieh ein Flächenausmaß von riicht 
mehr als zehn Hektar umfaßt. Nach Bedarf kön
nen vorübergehend mehr als sechs Mitglieder in 
gleicher Weise berufen werden. Der Bundes
minister für Finanzen kann die Berufung jeder~ 
zeit zurücknehmen. 

(3) Die im Ahs. 2 unter Z. 3 berufenen Mit
glieder üben ihre Funktion. ehrenamtlich ,aus. 
Alle im Abs. 2 angeführten, Personen sind. ver
pflichtet, über alle ihnen in Ausübung ihr,er 
Tätigkeit bekannt gewordenen Amts-, Geschäfts
und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu be
wahren. Auf Verletzurigder Geheinihaltungs
pflicht finden die Bestimmungen der §§ 251 und 
252 des Finanzstrafgesetzes,BGBL Nr. 129/1958, 
Anwendung.~ " 

,,14 b. § 45 hat zu lauten: 

,§ 45. Gut ach te rau s s c h u ß 

(1) Die Finanzlandesdirektionen· haben zur 
Sicherung· der Gleichm~ßigkeit der Bewertung 
gemäß den Vorschriften des § 35 für den Bereich 
jedes Bundeslandes einen Gutachterausschuß zu 
bilden. 

(2) Dem Gutachterausschuß gehören an:' 
, 1.. der Präsident der zuständigen Finanzlandes

direktion oder ein von ihm allgemein oder im 
einzelnen Fall beauftragter rechtskundiger Bun~ 
desbeamter als, Vorsitzender und ein Beamter des 
höheren Bodenschätzungsdienstes für die tech
nischen Belange des Gutachterausschusses, 
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2. ein Landesbeamter als Vertreter des Bun- I 16. Art. I der. Regierungsvorlage erhält fol-
deslandes, gende neue Z. 23: 

3. zwei unter Bedachtnahme auf den Vorschlag 
der zuständigen Landeslandwirtsmaftskammer 
berufene Mitglieder, die die im § 41 Abs. 2 Z. 3 
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. Eines der 
Mitglieder muß jedoch ein Landwirt sein, dessen 

'landwirtschaftlicher Betrieb ein Flächenausmaß 
von nicht mehr als zehn Hektar umfaßt. Eine 
gleichzeitige Mitgliedschaft beim Bewertungsbei
rat und den Gutachterausschüssen ist möglich. 
Die Bestimmungen des § 41 Abs. 2 Z. 3 vorletzter 
und letzter Satz und Abs. 3 sind sinngemäß anzu
wenden. 

(3) Die Finanzlandesdirektion führt die Ge
schäfte des Gutachterausschusses. Auf die Ge
schäftsführungdes Gutachterausschusses finden 
die Bestimmungen des § 42 Abi>. 2 bis Abs. 4 
sinngemäß Anwendung.' ce 

11. Art: I der Regierungsvorlage 
gende neue Z. 18: 

,,18. § 61 Abs. fhat zu lauten: 

el"hält fol-

,(1) Als Gewerbeberechtigungen im Sinne die
ses. Bundesgesetzes gelten die Berechtigungen, 
deren Ausübung allein schon ein Gewerbe be
gründen würde, z. B. Berechtigungen nach dem 
Berggesetz 1954, BGBl. Nr. 7311954,Apotheken-
gerechtigkeiten.' ce . . 

12. Art. I der Regierungsvorlage el"hält folgende 
neue Z; -19,:. ' 

,,19. § 61 Abs. 4 hat zu lauten: 

;(4) Gewerbeberechtigungen sind mit dem ge
meinen ,Wert zu bewerten. Als gemeirier Wert 
gilt der zum maßgebenden Stichtag in einer Ver
mögensübersicht (Bilanz) anzusetzende Wert.' ce 

iJ. Art. I Z. 14 der Regierungsvorlage erhält 
die Bezeichnung Z. 20 und hat zu lauten: 

,,20; § 62 Z; 2 hat zu lauten: 

,2. Wirtschaftsgüter, die nach §69 Z.· 4 nicht 
zum sonstigen Vermögen gehören.' ce 

14. Art. I der Regierungsvorlage erhält 
gende neue Z. 21: 

. ,,21. §62 e~-hält folgende neue Z. 3: 

fol-

;3; Wirtschaftsgüter . und Rechte an Wirt
smaftsgütern, die dazu dienen, ,Schädigungen 
durch Abwässer oder Abg3ibe zu verhindern, zu 
beseitigen oder zu verringern, und deren An
schaffung oder Herstellung gesetzlich vorgesmrie
ben oder im öffentlichen Interesse erforderlich 
war.' ce 

,,23. § 64 Abs. 1, 2 und 3 haben zU: lauten: 

,(1) Zur Ermitthmg des Einheitswertes des 
gewerblichen Betriebes sind vom Rohvermögen 
diejenigen Schulden abzuziehen, die mit der Ge
samtheit oder .mit einzelnen Teilen des. gewerb
lichen Betriebes im .wirtschaftlichen Zusammen
hang stehen. § 6 ist auf Pensionsrückstellungen 
nicht anzuwenden. 

(2) Der A!bzug von Schulden aus la~fend ver
anlagten Steuern hängt davon ab, daß die Steuern 
entweder 

1. spätestens im Feststellungszeitpu~kt fillig 
geworden sind·od.er ., . '. 

2. - bei späterer Fälligkeit -;- für einen Zeit
raum erhoben werden, der spätestens ,im Fest
stellungszeitraum geendet hat. Für Betriebe, deren 
Einheitswert nach § 65 Abs. 3 auf den Abschluß~ 
zeitpunkt ermittelt wird, ist statt des. feststel
lungszeitpunktes der Abschlußzeitpunkt maß
gebend. 

(3) Von dem Rohverniögen sind ,bei Ver
sicherungsunternehmen versicherungstechnische 
Rücklagen abzuziehen, soweit sIe für die 
Leistungen aus den laufenden Versicherungsver~ 
trägen erforderlich sind. 
Bei Kreditinstituten, deren einziger Geschäfts
gegenstand die Übernahme von Bürgschaften und 
sonstigen Haftungen darstellt, ist vom Rohver
mögen ein Betrag in Höhe von 10 v. H. der Bürg
schaften abzuziehen, die bereit~ übernommen 
wurden oder deren übernahme ver:bindlich 'zu
gesagt wurde.''' 

17. Art. I Z. 16 der Regierungsvorlage erhält 
die Bezeichnung Z. 24 und hat zu l.auten: 

,,24. § 69 ·Z. 1 hat zu lauten: 
,1. a) Verzinsliche und unverzinsliche Kapital~ 
. forderungen jeder Art, soweit sie nieht 

unter lit. bund c fallen; 
b) Spareinlagen, Bankgutha-hen, Postscheck..: 
guthaben und sonstige laufende Guthaben, 
inländische und ausländische ZahlU:ngsmit~ 
tel; . 

. , ct· Aktien oder Anteilscheine, Geschäftsan~ 
teile, andere Gesellschaftseinlagen ,und Ge- . 
schäftsgu th3iben bei Genossenschaften. .. 

Lauten die unterlit. abis c . genannten Werte 
auf Schilling, so gehören sie bei natürlichen Per
sonen nur insoweit zum sonstigen Vermögen als 
sie insgesamt ~O:OOO S iilbersteigen.' ce' . 

18. Im Art. I der Regierungsvorlage' ist; fol
gende Ziffer 25 einzufügen: . 

,,25. Im § 69 erhalten die bisherigen Ziffern 4, 
15. Im Art. I der Regierungsvorlage erhält 5, ,8, 10 und 11 die Bezeichnung Z., 2, 3; 6, 8 

die bisherige Z.15 die neue Bezeichnung Z. 22. und 9. . 
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·19. Art. I Ziffer 17 der Regierungsvorlage 
erhält die Bezeichnung Z; 26 und hat zu lauten: 

,,26. § 69 Z. 4. hat zu lauten: 

,4. Urheberrechte und verwandte Schutzrechte 
im Sinne des Urheberrechtsgesetzes vom 9. April 
1936, BGBl. Nr. 111, Erfindungen im Sinne 
des Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, sowie 
sonstige gewerbliche Schutzrechte. Die angeführ
ten Wirtschaftsgüter gehören nicht zum sonstigen 
Vermögen, wenn sie bei unbeschränkter Ver
mögensteuerpflicht dem Urheber (Erfinder) und 
im Falle des Todes des Urhebers (Erfinders) 
seinen Kindern oder seinem Ehegatten zu
stehen;' ce 

20. Art. I der Regierungsvorlage erhält fol
gende neue Ziffer 27: 

,,27. Im § 69 erhält die bisherige Z. 7 die Be
zeichnung Z. 5, wobei li~. a zu lauten hat: 

.,a) alle VersiCherungen, deren Wert (§ 14 
Albs. 4) insgesamt 150.000 S nicht ülber-
steigt;' ce . 

21. Art. I Z. 18 ,der Regierungsvorlage erhält 
die Bezeichnung Z. 28 und hat. zu lauten: 

,,28.§ 69 Z. 7 hat zu lauten: 

,7. Wirtschaftsgüter, die einem land- und forst
wirtschaftlichen Betrieb oder einem gewerblichen 
Betrieb zu dienen bestimmt sind, tatsächlich an 
dem für die Veranlagung zur Vermögensteuer 
maßgebenden Zeitpunkt aber einem derartigen 
Betriep des Eigentümers nicht. dienen, insoweit 
ihr -gemeiner Wert insgesamt JO.OOO S üher-
steigt;' ce .. 

22. Art. I Z. 19 der Regierungsvorlage erhält 
die BezeichnungZ: 29 und hat zu lauten: 

,,29. § 69 Z. 10 hat zu lauten: 

,,10. Gegenstände aus edlem Metall, Schmuck
gegenstände und solche Luxusgegenstände, die 
nicht zur Ausstattung der Wohnung des Steuer
pflichtigen gehören, wenn ihr gemeiner Wert 
insgesamt 100.000S übersteigt. ' " 

23. Art. I Z. 20 der Regierungsvorlage er
hält die Bezeichnung Z. 30 und hat zu lauten: 

,,30. Im. § 69 erhält die bisherige Z. 13 die 
Bezeichnung Z. 11, .wobei lit. b zu lauten hat: 

,b) die übrigen Kunstgegenstände und Samm
.. lungen, insoweit ihr gemeiner Wert 

. 300~000 S nicht übersteigt.' " 

25. Art. I Z. 21 der Regierungsvorlage erhält 
die Bezeichnung Z. 32 und;hat zu lauten: 

,,32. § 70 hat zu lauten: 

,§ 10. Nie h t zum s 0 n s t i gen V e r
mögen gehörige Wirtschaftsgüter 

Zum sonstigen Vermögen gehören nicht: 
1. Ansprüche an Witwen-, Waisen- und Pen

sionskassen, die auf ein früheres Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zurü~zuführen sind; 

2. Leistungsansprüche jeder Art aus der inner
staatlichen oder einer fremdstaatlichen Sozialver
sicherung sowie Ansprüche aus einer auf Vertrag 
beruhenden Kranken~ oder Unfallversicherung; 

3. Ansprüche auf Renten und ähnliche Bezüge, 
die mit Rücksicht auf ein früheres Arbeits- oder 
Dienstverhältnis gewährt werden; 

4. Ansprüche auf Renten aus Rentenversiche
rungen, wenn der Versicherungsnehmer das 
60. Lebensjahr vollendet hat oder voraussichtlich 
für mindestens ,drei Jahre erwerbsunfähig ist; 

5. Ansprüche auf gesetzliche Versorgungs
bezüge, ohne Rü~sicht darauf, ob diese laufend 
oder in Form von Kapitala:bfindpngen gewährt 
werden; 

6. Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen 
aus den Versorgungs- und Unterstützungsein
richtungen der Kammern der freien Berufe; 

7. Ansprüche auf Renten, 
a) die auf gesetzEcher Unterhaltspflicht be

ruhen, 
b) die dem Steuerpflichtigen als Entschädigung 

für den durch Körperverletzung oder 
Krankheit herbeigeführten gänzlichen oder 
teilweisen Verlust der Erwerbsfähigkeit zu
stehen. Das gleiche gilt für Ansprüche auf 
Renten, die den Angehörigep. einer in die
ser Weise geschädigten Person auf Grund 
der Schädigung zustehen; 

8. Ansprüche auf eine Kapita1a:bfindung; die 
dem Berechtigten an Stelle einer in Z. 3, 4, 6 
und 7 bezeichneten Rente zusteht; 

9. Hausrat und andere bewegliche körperliche 
Gegenstände, soweit sie nicht im § 69 besonders 
als zum sonstigen Vermögen gehörig bezeichnet 
sind. 

10. Wirtschaftsgüter, die gemäß § 62 Z. 3 als 
nicht zum Betriebsvermögen gehörend bezeich
net sind.' " 

26. Art. I Z. 22 der Regierungsvorlage erhält 
die Bezeichnung Z. 33. 

27. Art. I der Regierungsvorlage erhält fol
gende neue. Z. 34: 

,,34. § 72 hat zu lauten: 

24. Im Art. I der Regierungsvorlage 
gende Z. 31 einzufügen: 

ist fol- ,§ 72. B ewe r tun g von Wer t p a pie ren 
und An t eil e n; S t e u e r kur s wer t e 

,,31. Im§ 69 hat die hisherige Z. 12 
faHen." 

zu ent- Für Wertpapiere, Anteile und Genußscheine 
an Kapitalgesellschaften sowie Anteile an Kapital-
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anIagefonds sind nach Maßgabe der §§ 73 und 74 i worden ist. Die Vorstellung gegen dIe Fest
an Stelle der nach § 13 Abs. 1 oder 2 oder § 14 setzung eines Steuerkurswertes kann nur damit 
maßgebenden Werte besondere Werte festzusetzen begründet werden, daß innerhalb des,maßgeben
(Steuerkurswerte). § 13 Abs. 3 gilt entspre- den Zeitraumes Umsätze nicht stattgefunden 
chend.' " haben (ausgenommen sind die Fälle des § 73 

Abs. 2) oder daß der festgesetzte Si:euerkurswert 
28. Art. I der Regierungsvorlage erhält fol- unrichtig ermittelt worden sei. Das Bundesmini-

gende neue Z. 35: sterium für Finanzen berichtigt die gemäß Abs. 1 
erfolgte Veröffentlichung, wenn es die Vorste1-

,,35. § 73 Abs. 1 hat zu lauten: lung für zutreffend erachtet.' " 
,(1) Für die in § 72 angeführten Wertpapiere 

sind Steuerkurswerte nur dann festzusetzen, 
wenn sie am maßgebenden Stichtag oder inner
halb eines Jahres vor diesem Stichtag an der 
Wiener Börse im amtlichen Verkehr oder im 
geregelten Freiverkehr tatsächlich umgesetzt wor
den sind.''' 

29. Art. I der Regierungsvorlage erhält fol
gende neue Z. 36: 

,,36. § 74 hat zu lauten: 

,§ 74. Ver f a h ren h eid e r Fes t set z u n g 
von Steuerkurswerten 

(1) Für die zum Börsehandel zugelassenen 
Wertpapiere ermittelt die Wiener Börsekammer 
aus dem letzten Kursvorfall eines jeden Monats 
innerhalb ,des maßgebenden Zeitraumes, für 
andere Wertpapiere und Anteile das. Bundesmini
steriul1l für Finanzen nach Anhörung der Wiener 
Börsekammer unter Berücksichtigung der vor
gekommenen Umsätze .den durchschnittlichen 
Kurswert. Statt der Börsekurse sind bei den nicht 
an der Börse gehandelten Anteilen an Kapital
anlagefonds die errechneten Anteilwerte zu
grundezulegen. Die ermittelten durchschnittlichen 
Kurswerte für Aktien sind um 25 v. H., für An
teile an Kapitalanlagefonds um 15 v. H. zu kür'
zen. Die ermittelten aurchschnittlichen Kurswerte 
für Wandelschuldverschreibungen sind um 
25 v. H. des überparibetrages zu kürzen. Das 
Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht 
die so ermittelten Steuerkurswerte . im "Amts
blatt zur Wiener Zeitung". 

(2) Gegen die Festsetzung des Steuerkurswertes 
können Vorstellungen erheben: 

1. Das Unternehmen, um dessen Anteile oder 
Genußscheine .es sich handelt; 

2. der Schuldner hinsichtlich der von ihm aus
gegebenen Schuldverschreibungen; 

3. die Kapitalanlagegesellschaft hinsichtlich der 
von ihr verwalteten Anteile an Kapitalanlage
fonds (Investmentanteile); 

4. der Inhaber der Anteile, Genußscheine, 
Schuldverschreibungen oder Investmentanteile. 

(3) Die Vorstellung ist b"innen einer Ausschluß
frist von einem Monat beim Bundesministerium 
für Finanzen zu erheben. Die Frist beginnt mit 
Ablauf des Tages, an dem der Steuerkurswert im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht 

30. Art. I der Regierungsvorlage erhält· Jol~ 
gende neue Z. 37: 

,,37. § 75 Ahs. 1 hat zu lauten: 

,§ 75. Ein he i tl ich e und ge so n der t e 
Feststellung des gemeinen Wertes 
von A n t eil e nun d Gen u ß 5 C he i n e n 

(1) Für Aktien, für Anteile an Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung und für Genußscheine 
ist der gemeine . Wert einheitlich und gesondert 
festzustellen, wenn für die. Anteile oder. Genuß
scheine keine Steuerkurswerte festgesetzt worden 
sind und die Anteile oder' Genußscheine im In
land auch keinen Kurswert haben. Für die ein
heitliche und gesonderte Feststellung ist das 
Finanzamt örtlich zuständig, in dessen . Bezirk 
sich die Geschäftsleitung der Gesellschaft be
findet, um deren Anteile oder Genußscheine es 
sich handelt.' " 

31. Art. I der Regierungsvorlage erhält' fol
.gende neue Z. 38: 

,,38. Nach § 75 wird folgender § 75 a eingefügt: 

,§ 75 a. E r ni i t tl u n g des gern ein e n 
Wertes 

(1) Der gemeine Wert von Aktien, Anteilen 
und Genußscheinen ist in erster Linie aus Ver
käufen, die im Kalenderjahr vor dem Bewer
tungsstichtag . stattgefunden haben, abzuleiten. 
Läßt sich der gemeine Wert nicht aus Verkäufen 
ableiten, so ist er unter Berücksichtigung des 
gesamten Vermögens u~d der Ertragsaussichten 
der Gesellschaft zu schätz~n. 

(2) Zur Ermittlung des Vermögenswertes' ist 
vom Einheitswert des Betriebes auszugehen. 
Diesem sind die Wirtschaftsgüter hinzuzurechnen, 
die bei der Einheitswertermittlung außer Be
tracht geblieben sind. Abzurechnen sind alle 
Lasten, auch die aufschiebend bedingten (wie 
z. B. Garantierückstellungen) und ebenso die zu
künftige Steuerbelastung (ermittelt auf Basis der 
sich im Durchschnitt der letzten drei Jahre er
gebenden Steuerbelastung) auf die im Einheits
wert enthaltenen Beträge für geringwertige Wirt
schaftsgüter (§ 6 a EStG) und vorzeitige Ab
schreibung (§ 6 c EStG) sowie auf die gebildete 
Investitionsrücklage (§ 6 d EStG). Die Abferti
gungsrücklage (§ 6 b EStG) ist mit dem in der 
Bilanz gebildeten Betrag als Passivpost anzu
setzen. Der um die Hinzurechnungen und Kür-
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zungen korrigierte Einheitswert des Betriebsver
mögens ist generell um 15 v. H. zu kürzen. Der 
auf diese Weise ermittelte Vermögenswert der 
Gesellschaft ist mit dem Nennkapital (Grund
oder Stammkapital) der Gesellschaft zu ver
gleichen. Der .nach der Formel 

Vermögenswerte der Gesellschaft X 100 

Nennkapital 

ermittelte Vermögenswert je 100S Nennkapital 
ist der Ermittlung des gemeinen Wertes zu
grundezulegen. 

(3) Zur Ermittlung des Ertragswertes ist vom 
Durchschnitt der Erträge der letzten drei Wirt
schaftsjahre vor dem Fesi:stellungszeitpunkt aus
zugehen, wenn das Ergebnis des ersten Jahres 
nach dem Feststellungszeitpunkt bereits fest
steht, sind die Erträge der letzten zwei Wirt
schaftsjahre vor und des ersten Wirtschaftsjahres 
nach dem Feststellungszeitpunkt heranzuziehen. 
Der einzelne Jahresertrag ist ausgeh,end vom 
körperschaftsteuerpflichtigen Gewinn zu er
mitteln. Diesem sind hinzuzurechnen die im be
treffenden Jahr vorgenommenen Abschreibun
gen nach § 6 a EStG, soweit sie den Betrag der 
für diese Wirtschaftsgüter zulässigen AfA gemäß 
§ 7 EStG überschreiten, ferner Abschreibungen 
nach § 6 c EStG sowie die Dotierung der Inve
stitionsrüddage nadl § 6 d EStG (jeweils unter 
Abzug der zukünftigen Steuerbehstung ·auf die 
genannten unversteuerten Rück:l~gen,ermittelt 
auf Basis der sich im Durchschnitt der letzten 
drei Jahre ergebenden Steuet1berastung), weiters 
die Gewinne aus Schachte'l'beteiligungen und aus 
ausländi'schen Betriebsstätt~n, di.e auf Grund eines 
Abkommens zur Vermei·dung der Doppdtbesteue
rung bei ,der Gewinnermittlung auß'er Ansatz 
ble]ben. Ahzurechnen sind arIe Ausgaben (soweit 
sie keine verdeckten Gewinnausschüttungen dar
stellen), und zwar nicht nur Bet·rielbsausgaben 
nach § 4 Ahs. 4 ES~G, sondern auch laut § 16 
KStG 1966 nicht abzugsfähige Ausgaben. Die 
Steuern vom Einkommen, Ert,rag und Vermögen 
sind in Höhe der tatsächlichen Steuerschul!d abzu
ziehen, ·die Ifürdi'e in die Berechnung .einbezoge
nen Jahre entstanden ist. 

Der Durchschnittsbetrag ist aus dem arithme
tischen Mittel ·der dr·ei Jahreserträge zu bHden, 
davon ist ein genereller Abschlag von 30 v. H. 
vorzunehmen. Der .gekürzte durchschnittliche 
Jahresertr,a;g ist mit dem Nennkapital (Grund
oder Stammkapital) der Gesellschaft zu verglei
chen. Bei ,der Ertragswertbildung ist eine Kapital
verzilfi'sung von 8.v. H. anzunehmen. 

Der nadt der Formel 
Durchschnittlicher Jahresertrag der ,Gesellschaft 

X 70 X 100 X 100 

Nennkapital X 100 X 8 

ermittdte Ertrag~wert je 100 S Nennkapital ist 
der Ermittlung des Igemeinen Wertes zugrunde
zulegen. 

(4) Der ,gemeine Wert ist aus dem Vermögens
und Ertragswert nach der Fo.rmel 

Wermögenswert je S 100 + 2 Ertragswert je S 100 

3 

zu errechnen; ·dabei ist ein negative'r Ertragswert 
mit Null ,anzusetzen. 

(5) Ist auf Grund von Vorschaurechnungen in 
den auf den Stichtag folgenden Jahren mit Ver
lust·en zu rechnen, so ist von dem laut Abs. 4 
ermittelten Wert noch der durchschnittliche Jah
resverlust in Abzug zu bringen. 

(6) Wenn slich .die Beteiligung am Vermög.en' 
und am Gewinn auf Grund einer ausdrücklichen 
Vereinharung der Gesdlschafter nach der jeweili
gen Höhe des eingezahlten Grund- oder Stamm
kapit,aIs richtet, sind Vermögens- und Ertrags
wert nicht mit dem volten Nennkapital, sondern 
nur mit dem tatsächEcheingezahlten Betrag zu 
veligleichen. Der 'gemeine Wert 'gilt dann fü,r je 
100 S des eingezahlten Grund- oder Stamm~ 
kapitals. 

(7) Bei GeseJlschahen, die während des gemäß 
Abs. 3 maß1geoblichen Dreijahreszeitraumes durch 
Verschmelzung ·entstanden sind oder eine andere 
Kapita:lgeseHschaft im Wege der Verschmelzung 
aufgenommenhahen oder in welche während des 
g·enannten Zeitraumes Bet'riebe oder Teilbetriebe 
anderer Kapj;talgesellschahen, Personenge'sel'l
schaften, Einzelunternehmungen oder Genossen
schaften eingebracht worden sind, ist bei der 
Ermrtclung des gemeinen Wertes nach den Abs. 3 
bis 5 vorzugehen; ·da:bei ist für di'e Ermittlung 
der Ertragsaussichtder Gesellschaft da·s f,rühere 
Betriebsergebni,s der verschmolzenen oder einge
bracht·en Unternehmung oder des Unternehmens
teiles heranzuziehen. 

(8) Wird ,das Grund- oder Stammkapital ge
ändert, 'so sind die g·esamten Aktien und An
tei'le wi'e neu ausgegebene Aktien und Anteil'e 
zu behandeln. Stichta<g für die Neubewertung ist 
der 31. Dezember ,des Jahres, in. welchem die 
Kapitaländerung durchgeführt wu'rde (§ 71 
Abs. 2). Der neu ermittelte Wert gilt dann für 
den Rest des Hauptveranlagungszeitraumes oder 
bis zu einer neuen Kapitaländerung.' " 

32. Im Art. I ,der Rcegierungsvorlage erhält die 
bisherige Z. 23 die Bezeichnung Z. 39 und hat 
zu lauten: 

,,39. Im § 78 ist .folg.ender neuer Abs. 4 anzu
fügen: 

,(4) Im Fal'le der Zusammenrechnung nach 
Abs. 1 oder Abs. 2 erhöhen sich die im § 69 Z. 7 
und 11 ang.efü,hrten Freibeträge soWlie die in 
Z. 10 angeführte Freigrenze ·auf den doppelten 
BetPaig.' " 
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33. Im Art. I der Regierungsvorl<l!g-eerhält die treten; bei jährlich veranlagten Ahga;ben sind sie 
bisherige Z. 24 di'e Bez-eichnung Z. 40. erstmals fÜlr das Kalenderjahr 1971 ·aJl1luwen

den. 
34. Art. rIder Regierungsvorl'age hat zu bu

ten: 

"Artikel II 

Der Hektarsatz für die Betriebszahl 100 ge
mäß § 38 Z. 1 in Ver-bindung mit § 48 Ahs. 2 
des Bewenungsgesetzes 1955 beträgt für ·den 
Hauptfeststellungszertpunkt z,um 1. Jänner 1970 
für das landwiJrtschaftlich·e Vermögen 20.000 S 
und für das Wei11lbauve-rmögen 125.000 S." 

35. Art. III ·der Regierungsvodalge hat zu lau
ten: 

"Artikel III 

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 2, 4, 6 
bis 11, 18, 19, 21, 22,24 his 32 sowie 39 und 40 
sind erstmaLig auf Feststellungs- und Veranla
gungszeitpunkte oder Vorgänge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezemher 1970 l'iegen oder ein-

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 12 his 17 
und des Art. U sind erstmals hei der Hauptfest
stellung der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 1970 
und hei Fortschreilbungen und Nachfestste'llungen 
der Einheitswerte dieser Vermögensart zum 
1. Jä-nner 1971 anzuwenden. 

(3) Di'e Bestimmungen des Art. I Z. 1, 3, 5, 20, 
23, 34 bis '38 sind erstmalig auf Feststellungs
und VeranJla.gung~eitpunkte oder Vorgänge an
zuwenden, ,die nach dem 31. Dezemtber 1971 He
gen oder eintreten; hei jährllich veranlagten Ab
gaben -sind sie erstma1s für das lCalenderjahr 
1972 anzuwenden. ' 

(4) Die Bestimmung des Art. I Z. 33 ist erst
mals a·uf Feststellungs- und Veranlagun;gszeit
punkte anzuwenden,di,e nach dem 31. Dezem~ 
be-r 1968 liegen. .-

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeserzes 
ist 'der Bundesminister für Finanzen hetraut." 
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